KANTON
LUZERN

Kantonsrat

M 427

Motion Beck Ronny und Mit. Uber die Beibehaltung der Abschlusspriifung im
Fach Allgemeinbildung (ABU)

eroffnet am 25. Marz 2025

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Abschlussprifung im Fach Allgemeinbildung im Kan-
ton Luzern weiterhin als verpflichtenden Bestandteil des Qualifikationsverfahrens der berufli-
chen Grundbildung beizubehalten.

Begriindung:

Die Bedeutung der Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung ist in der Verordnung
des SBFI (Staatssekretariat fir Bildung, Forschung und Innovation) tGiber Mindestvorschriften
fur die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung (Art. 7 / Art. 11 Abs. 2; SR
412.101.241) und der Richtlinie zum Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung (QV ABU) im
Kanton Luzern, verankert

Die Abschlusspriifung im Fach Allgemeinbildung ist ein zentrales Element der beruflichen
Grundbildung und gewabhrleistet eine einheitliche sowie objektive Leistungsbeurteilung. Ohne
eine standardisierte Priifung kdnnte das Niveau langfristig sinken, da die Wissensvermittlung
und -prifung verstarkt von individuellen Einschatzungen, Meinungen oder personlichen Kri-
terien der Lehrpersonen abhdngt. Zudem wiirde die Abschaffung der Prifung eine Ungleich-
behandlung der Lernenden zur Folge haben, da kantonale Regelungen unterschiedlich aus-
fallen konnten. Luzerner Lehrabgangerinnen und Lehrabganger sollen im schweizweiten Ar-
beitsmarkt nicht benachteiligt werden.

Der allgemeinbildende Unterricht nimmt eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von
Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen ein. Kritisches Denken, Medienkompetenz und
politisches Grundwissen sind nicht nur fir die personliche Entwicklung wichtig, sondern auch
fur das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft. Durch Bildung wird die Bevdlkerung
ermachtigt, miindig und aktiv an gesellschaftlichen und politischen Prozessen teilzunehmen.
Eine schriftliche Prifung stellt sicher, dass diese Fahigkeiten tatsachlich erworben und gefes-
tigt werden. Eine Abschaffung wiirde hingegen den Stellenwert dieses wichtigen Unterrichts-
faches mindern und sowohl die Lernmotivation als auch die Wahrnehmung der Aligemeinbil-
dung in Betrieben negativ beeinflussen.

Die schriftliche Abschlusspriifung dient zudem als Qualitdtssicherung. Ohne eine solche stan-
dardisierte Schlusspriifung kdnnte es zu einer schleichenden Senkung der Anforderungen
kommen, was langfristig die Ausbildungsstandards und die Wettbewerbsfahigkeit der Berufs-
leute beeintrachtigen wiirde. Eine solide Allgemeinbildung starkt die Fahigkeit, sich an neue
Gegebenheiten anzupassen, innovative Losungen zu finden und gesellschaftliche Verantwor-
tung zu tbernehmen.
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Die schriftliche Abschlussprifung im Fach Allgemeinbildung soll im Kanton Luzern beibehal-
ten werden, um sicherzustellen, dass die Bildungsqualitat in der beruflichen Grundbildung
auch weiterhin auf hohem Niveau bleibt und sowohl die Gesellschaft als auch jede einzelne
Absolventin und jeder einzelne Absolvent davon profitieren.

Beck Ronny

King Roland, Forster Eva, Meier Thomas, Howald Simon, Hunkeler Damian, Hauser Michael,
Marti André, Wicki-Huonder Claudia, Hauser Patrick, Dubach Georg, Bartschi Andreas, Theiler
Jacqueline, Stadelmann Fabian, Steiner Bernhard, Arnold Sarah, Erni Roger, Tanner Beat,
Scherer Heidi, Amrein Ruedi, Birrer Martin
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[bookmark: _GoBack]Motion Beck Ronny und Mit. Über die Beibehaltung der Abschlussprüfung im Fach Allgemeinbildung (ABU)

eröffnet am 25. März 2025 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Abschlussprüfung im Fach Allgemeinbildung im Kanton Luzern weiterhin als verpflichtenden Bestandteil des Qualifikationsverfahrens der beruflichen Grundbildung beizubehalten.



Begründung:

Die Bedeutung der Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung ist in der Verordnung des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung (Art. 7 / Art. 11 Abs. 2; SR 412.101.241) und der Richtlinie zum Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung (QV ABU) im Kanton Luzern, verankert



Die Abschlussprüfung im Fach Allgemeinbildung ist ein zentrales Element der beruflichen Grundbildung und gewährleistet eine einheitliche sowie objektive Leistungsbeurteilung. Ohne eine standardisierte Prüfung könnte das Niveau langfristig sinken, da die Wissensvermittlung und -prüfung verstärkt von individuellen Einschätzungen, Meinungen oder persönlichen Kriterien der Lehrpersonen abhängt. Zudem würde die Abschaffung der Prüfung eine Ungleichbehandlung der Lernenden zur Folge haben, da kantonale Regelungen unterschiedlich ausfallen könnten. Luzerner Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger sollen im schweizweiten Arbeitsmarkt nicht benachteiligt werden.



Der allgemeinbildende Unterricht nimmt eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen ein. Kritisches Denken, Medienkompetenz und politisches Grundwissen sind nicht nur für die persönliche Entwicklung wichtig, sondern auch für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft. Durch Bildung wird die Bevölkerung ermächtigt, mündig und aktiv an gesellschaftlichen und politischen Prozessen teilzunehmen. Eine schriftliche Prüfung stellt sicher, dass diese Fähigkeiten tatsächlich erworben und gefestigt werden. Eine Abschaffung würde hingegen den Stellenwert dieses wichtigen Unterrichtsfaches mindern und sowohl die Lernmotivation als auch die Wahrnehmung der Allgemeinbildung in Betrieben negativ beeinflussen.



Die schriftliche Abschlussprüfung dient zudem als Qualitätssicherung. Ohne eine solche standardisierte Schlussprüfung könnte es zu einer schleichenden Senkung der Anforderungen kommen, was langfristig die Ausbildungsstandards und die Wettbewerbsfähigkeit der Berufsleute beeinträchtigen würde. Eine solide Allgemeinbildung stärkt die Fähigkeit, sich an neue Gegebenheiten anzupassen, innovative Lösungen zu finden und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.



Die schriftliche Abschlussprüfung im Fach Allgemeinbildung soll im Kanton Luzern beibehalten werden, um sicherzustellen, dass die Bildungsqualität in der beruflichen Grundbildung auch weiterhin auf hohem Niveau bleibt und sowohl die Gesellschaft als auch jede einzelne Absolventin und jeder einzelne Absolvent davon profitieren. 



Beck Ronny

Küng Roland, Forster Eva, Meier Thomas, Howald Simon, Hunkeler Damian, Hauser Michael, Marti André, Wicki-Huonder Claudia, Hauser Patrick, Dubach Georg, Bärtschi Andreas, Theiler Jacqueline, Stadelmann Fabian, Steiner Bernhard, Arnold Sarah, Erni Roger, Tanner Beat, Scherer Heidi, Amrein Ruedi, Birrer Martin
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